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25, Februar 1955. Nr.960.

Die Ein.wohnergemeinde Gerlafingen genehmigte an ihrer

Gemeindeversamrnlung vorn 3. November 1951 einen speziellen Be

bauungsplan über das Gebiet südlich der Südringetrasse zwischen

Dahlienstraese und Obergerlafingenstrasse mit den dazu gehörigen

Bauvorschriften. Die Behörden der Einwohnergemeinde Gerlafingen un—

terbr~iteten diesen Plan dem Bau—Departement z.Hd. des Regie—

rungsrates am 5. November 1951. Am 20. November 1951 verlangte

das Bau—Departement eine Ergänzung dieses Bebauungsplanes. Die

ergänzten Bebauungspläne wurden dem Bau—Departement z.Hd. des

Regierungsrates am 10. Februar 1955 zur Genehni~ing unterbreitet.

Der Bebauungsplan lag vom 31, August bis zum 16. September

1951 öffentlich auf. Die einzige dagegen eingereichte Einsprache
wurde zurückgezogen. Die Rechtsgrundlage für das Bauplanverfahren

ist in. § 9 des Bau—Reglernentes der Einwohnergemeinde Gerlafingen

enthalten. Die formellen Voraussetzungen zur Genehmigung sind

deshalb vorhanden. Materiell ist dem Bebauungsplan ebenfalls

zuzustimmen. Formell kann den speziellen Bauvorschriften mit Aus—

nahine von der Bestimmung unter B Ziff. 2 ebenfalls beigepflich

tet werden. Unter 3 Ziff. 2 erteilt die Gemeindeversammlung dem

Gemeinderat die Kompetenz, Aenderungen an der speziellen Bau—

ordnung unter dem Genehmigungsvorbehalt des Regierungerates vor

zunehmen, Diese Bestimmung muss an ~ 15 des kantonalen Bau

gesetzes angepasst werden. Sie ist also so auszulegen, dass der

Gemeinderat als letztinstanzliche Behörde in der Gemeinde nur

dann Abäziderungen an der speziellen Bauordnung vornehmen darf,

wenn während der öffentlichen Auflage keine Einsprachen erfolgen

oder dieselben durch ihn gütlich erledigt werden können, In ~e—~

dem. Fall muss zudem die Abänderung der speziellen Bauordnung
während 30 Tagen öffentlich aufgelegt werden,

Es wird

beschlossen:
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1, Der spezielle BebpuungsplEin der Einwohnergemeinde

Gerlafingen südlich der Siidringstrasse zwischen Dahlienstrasse und

Obergerlafingenstrasse und die spezielle Bauordnung dazu werden

genehmigt.

2. Widersprechende Bebauungspläne und Bauvorschriften wer

den aufgehoben.

3. Lit.B Ziff. 2 der speziellen Bauvorschriften ist im
Sinne der Erwägungen anzuwenden.

publikationstaxe Fr. 14.—-

Genehmigung~gebUhr Fr. 10.—-

Total Fr. 24.——.

(Staatskanzlei Nr. 20l)Nachnahme.

Der Staats schreiber:

Bau-Departement (4) mit Akten.
Kant. Tiefbauamt (25, mit BebauungsplEtn, 1 Längeprofil und

1 Bauordnung.
Kant, Hochbauamt (2), mit 1 Bebaungspian, 1 I1ängeprofil und

1 Ba‘tor~nung~
Kreisbau~t I,mit Bebauungsplan, 1 Längeprofil und 1 Bauordnung.
Jur. Sekretär des Bau—Departementes (2).
Kant. Finanzverwaltung (2),
Amtsblatt (Publikation Ziff. 1 des Dispositivs).
Ammannamt der )~inwobnergemeinde Gerlafingen, mit 1 Bebauungs

plan, 1 Lämgeprofil und 2 Bau~rdnungefl (~~~hme.
Baukormnission der Einwohnergemeinde Gerlafingen.



zu L~9/1~
Spezielle Bauordnung für das Quartier

an der O1~erger1afingenstrasse

0 Al~g~ie ine Vors ohr iften:

1. Für die Ueberbauung des Quartieres an der Obergerlafingenstras—
se ist der spezielle Bebauungsplan riohtunggebend, insbesondere

in Bezug auf die Parzellierung, sowie den Abstand und die gegen

seitige Stellung der Gebäude, Die Häuser nördlich der neu zu er—

stellenden Strasse müssen auf ihrer Nordseite einen minimalen

rückwärtigen Grenzabstand‘von 6 m haben,; die Häuser längs der

Gemeindegrenze einen solchen von 5 in,

2. Es ist höchstens zweigeschossige Bauweise gestattet. Das Dach—

geschoss darf nur auf den Giebelseiten ausgebaut werden, Dach—

aufbauten sind nicht gestattet0

3. Der Gemeinderat kann bei 1 1/2—geschossiger Bauweise ausnahms
weise Dachaufbauten gestattonG

4. Es dürfen nur Satteldächer mit Firstrichtung ost—west erstellt
werden, Die Dachneigung muss zwischen 30 und 4Q0 a.T, liegen.

Die Dächer sind mit dunkel engobierten Ziegeln zu decken,

5. Die Bauten sind in ihrer Gestaltung, Farbgebung und Material—
verwendung denjenigen an der südlichen Dahlienstrasse emzu—

passen, In Zweifelsfällen entscheidet der Gemeinderat.

6, Längs der Strassen sind Einfriedigungen zu erstellen, die 70 cm

hoch sind,

7, Die Erstellung von Räumen zu gewerblichen Zwecken bedarf der
Ausnahmebev~illigung des Gemeinderates, Dieser kann auch Ein

richtungen, welche den ruhigen Wohncharakter dieses Quartieres

stören, auf Verlangen eines Anwohners oder von sieh aus ver

bieten,

8. Den Eigentümern der Parzellen längs der Gemeindegrenze sind an

den im Bebauungsplan festgelegten Stellen unbeschränkte Fuss—

und Fahr-wegrechte von 3 in Breite zur neu zu erstellenden Stras

se zu erteilen~
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e~tenzdele~tionandenGemeinderat:

1, Der Gemeinderat kann die ästhetischen Fragen durch eine ständi

ge Gemeindekon3mission (Planungskommission, Baukommission, öder
Spezialkommission) begutachten lassen. Er kann sein Recht auf

abschliessende Beurteilung der diesbezttglichen Fragen der be—

gutachtenden Kommission delegieren.

2. Die Gemeindeversamnilung erteilt dem Gemeinderat die Kompetenz,

Aenderungen an der speziellen Bauorclnung vorzunehmen., Solche

Aenderungen bedürfen als Abänderungen des Bau.reglementes in je

dem einzelnen Fall der Gen~bmigung des Regierungsrates.

Also beschlossen vom Gemeinderat als Antrag an die Gemeindeversanun—

lung.

Gerla±‘ingen~ den 21. Juni 1951.

d ~9v7
Genehmigt von der Gemeindevorsammlung am .

Genehmigt vom RegiorimgsrDt am .

~ •.~


